Dienstreisekaskoversicherung NR: 20/246301/001 der Erzdiözese Freiburg

Bestätigung des zuständigen Pfarrers / Dienstvorgesetzten: 

Herr / Frau 
     
benutzte am 
     
auf dem Weg von 
     
nach 
     
das Kraftfahrzeug mit dem

amtlichen Kennzeichen
     
das auf Herrn / Frau / Firma
     
zugelassen ist und dabei gemäß umseitiger Schadensanzeige beschädigt wurde, im Auftrag bzw. im Dienst 

der Katholischen Kirchengemeinde 
      

in 
     
zur Erledigung dieser kirchlicher Angelegenheiten: 

     
Sofern nicht ein Dritter den Schaden zu ersetzen hat, ersetzt daher der Dienst-/ Auftraggeber nach abschließender Mitteilung des Erzb. Ordinariates dem / der Geschädigten den Selbstbeteiligungsbetrag in der Dienstreisekaskoversicherung bis zu 500,00 EUR. 

     , den 27.09.2007
..........................................

(Ort)

(Unterschrift des zuständigen



 Pfarrers / Dienstvorgesetzten)

(Dienstsiegel / Stempel)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bestätigung des Versicherungsbüros Ruby, Inhaber Richard Löffler, Herrenstraße 8, 79098 Freiburg

Bei dem Kaskoschaden gemäß obiger Bestätigung handelt es sich um ein versichertes Risiko im Sinne der Dienstreisekaskoversicherung Nr. 20/246301/001

Freiburg, den ..................................




............................................











   (Unterschrift)

